
 

Dritte Verordnung zur Änderung der  
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 12. Januar 2021 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1                  
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch           
Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden           
ist, verordnet der Senat: 

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020,      
verkündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die              
Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S.           
106), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S.              
764) geändert worden ist, und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für           
Berlin (GVBl. S. 1463) bekannt gemacht, die zuletzt durch Verordnung vom 6. Januar             
2021 (GVBl. S. 4) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a) eingefügt: 

„(1a) Sobald laut Veröffentlichung der für Gesundheit zuständigen        
Senatsverwaltung unter https://www.berlin.de/corona/lagebericht/ in Berlin     
innerhalb der letzten sieben Tage pro 100. 000 Einwohnerinnen und          
Einwohnern kumulativ mehr als 200 Neuinfektionen mit dem        
SARS-CoV-2-Virus vorliegen, ist für die Einwohnerinnen und Einwohner von         
Berlin das Verlassen des Stadtgebiets von Berlin nur innerhalb eines          
Umkreises von 15 Kilometern zulässig. Die für Gesundheit zuständige         
Senatsverwaltung weist hierauf in geeigneter Weise öffentlich hin. Die         
Beschränkung nach Satz 1 entfällt, wenn der Wert nach Satz 1 über einen             
zusammenhängenden Zeitraum von sieben Tagen unter 200 liegt; Satz 2 gilt           
entsprechend.“ 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 13 werden die Wörter „Behinderten-hilfe“ ersetzt durch            
das Wort „Behindertenhilfe“. 

 



 

bb) In Satz 1 Nummer 14 wird am Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

cc)  Nach Satz 1 Nummer 14 wird folgende Nummer 15 eingefügt: 

„15. das Aufsuchen von in Eigentum befindlichen oder selbst längerfristig          
gemieteten oder gepachteten Grundstücken.“ 
 

dd) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Im Fall der Begrenzung nach Absatz 1a Satz 1 ist in den Fällen der              
Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13 und 15 das Verlassen des Stadtgebiets von                
Berlin auch über einen Umkreis von 15 Kilometern hinaus zulässig. Dies gilt            
auch in den Fällen der Nummer 10, soweit es im Einzelfall erforderlich ist“ 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung kann unter         
Beachtung der Infektionslage Näheres zur Gestaltung des Angebotes im         
Sinne von Satz 1 bestimmen.“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a) eingefügt: 

„(1a) Im Rahmen einer eigenverantwortlichen Organisation der Betreuung von         
Kindern ist die Überschreitung der Personenobergrenzen von § 2 Absatz 4           
und § 9 Absatz 7 zulässig, wenn es sich um die wechselseitige, unentgeltliche,             
nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 12 Jahren in festen,          
familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, die      
Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfassen, handelt.“ 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

„(2) Sofern eine angemessene Versorgung der Mitarbeiterinnen und        
Mitarbeiter ansonsten nicht möglich ist, dürfen in Kantinen Speisen und          
Getränke auch zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten werden. Die           
Bestuhlung und Anordnung der Tische ist so vorzunehmen, dass zwischen          
Personen, die nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 2 fallen, ein             
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Im Abstandsbereich dürfen         
sich keine Personen aufhalten. Ein verstärktes Reinigungs- und        
Desinfektionsregime ist sicherzustellen. Die Bewirtung von nicht dem        
jeweiligen Betrieb angehörenden Gästen ist in keinem Fall zulässig.“ 

 



 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Betriebe“ die Wörter „sowie             
Sonnenstudios“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Fahrschulen“ die Wörter            
„Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche Einrichtungen“ eingefügt. 

5.  § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nummer 2 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

b) Satz 2 Nummer 3 wird aufgehoben. 

c) Satz 2 Nummer 4 wird Nummer 3. 

6. § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende aus dem Ausland; Beobachtung 

 
(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland in das              
Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn             
Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des              
Infektionsschutzgesetzes aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich       
nach der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in             
eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich          
für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern;            
dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik             
Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem             
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem           
Haushalt angehören. Die unverzügliche Durchreise auf direktem Weg ohne         
Übernachtung in einem Risikogebiet gilt nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 1.             
Bis zu einer bundesrechtlichen Regelung sind die von Satz 1 erfassten Personen           
hiernach ferner verpflichtet, sich höchstens 48 Stunden vor oder unmittelbar nach           
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland einer Testung auf eine Infektion mit           
dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu unterziehen und müssen das auf Papier oder           
in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer         
Sprache vorliegende Testergebnis innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise          
dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen können.        
Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts,           
die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht        
sind, erfüllen. Das Testergebnis nach Satz 4 ist für mindestens zehn Tage nach             
Einreise aufzubewahren. 

 

https://www.rki.de/covid-19-tests


 

 
(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich            
nach der Einreise das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf            
das Vorliegen der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und 3 hinzuweisen. Die             
Verpflichtung nach Satz 1 ist durch eine digitale Einreiseanmeldung         
unter https://www.einreiseanmeldung.de zu erfüllen, indem die Daten nach      
Abschnitt I Nummer 1 Satz 1 der vom Bundesministerium für Gesundheit im            
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie           
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erlassenen        
Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen        
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 5.          
November 2020 (BAnz AT06.11.2020 B5) vollständig übermittelt und die         
erhaltene Bestätigung der erfolgreichen digitalen Einreiseanmeldung bei der        
Einreise mit sich geführt und auf Aufforderung dem Beförderer, im Fall von            
Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser Anordnungen der mit der polizeilichen            
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde vorgelegt       
wird; soweit eine digitale Einreiseanmeldung in Ausnahmefällen nicht möglich         
war, ist die Verpflichtung nach Satz 1 durch die Abgabe einer schriftlichen            
Ersatzanmeldung nach dem Muster der Anlage 2 der vom Bundesministerium für           
Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau          
und Heimat sowie dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur          
erlassenen Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer        
epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag         
vom 5. November 2020 (BAnz AT06.11.2020 B5) an den Beförderer, im Falle von             
Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen             
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde zu erfüllen.        
Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, die            
zuständige Behörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer         
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder          
Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise          
bei ihnen auftreten.  
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten              
Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.“ 

7. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/


 

(1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur Durchreise                
in das Land Berlin einreisen; diese haben das Gebiet des Landes Berlin auf dem              
schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen. 

(2) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden im Land Berlin oder in einem             
Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes 

a) Personen, die anlässlich des Besuchs von Verwandten ersten Grades,         
des nicht dem gleichen Haushalt angehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder          
der -partnerin oder zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge-          
oder Umgangsrechts einreisen, 

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen,       
deren Tätigkeit für die Gewährleistung überlebenswichtiger medizinischer       
Versorgung, insbesondere im Bereich Transplantationsmedizin, zwingend      
erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber          
oder Auftraggeber bescheinigt wird, 

c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen,       
die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der          
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, 

d) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte      
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder        
Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen        
oder Bussen im Rahmen ihrer Tätigkeit, 

e) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte hochrangige       
Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von       
Volksvertretungen und Regierungen, oder 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte und       
vorbehaltlich Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und Satz 2 Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig            
zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre           
Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in ein Risikogebiet nach § 2          
Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes begeben und regelmäßig, mindestens        
einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des          
Infektionsschutzgesetzes ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend        
notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer         

 



 

Ausbildung in das Land Berlin begeben und regelmäßig, mindestens einmal          
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemessener Schutz- und         
Hygienekonzepte sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die        
Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 
(3) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärztinnen      
und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal und       
24-Stunden-Betreuungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, insbesondere       
als Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von        
Volksvertretungen und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung       
des Bundes, der Länder und der Kommunen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane des Bundes und der        
Länder, 

g) der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung durch Polizeibehörden 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von         
internationalen Organisationen oder 

i) der Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn,          
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Person oder das Organ, die oder das die            
Einreise veranlassen, zu bescheinigen, 
 
2. Personen, die in das Land Berlin ein- oder zurückreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, des nicht dem           
gleichen Haushalt angehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder der -partnerin         
oder zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder         
Umgangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder 

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürftiger Personen, 

 



 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen        
Verpflichtungen aus dem Ausland zurückkehren, 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und           
unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums         
in einem Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes          
aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet einreisen; die zwingende         
Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die        
Bildungseinrichtung zu bescheinigen, 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und       
Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige      
Organisationskomitee akkreditiert werden oder von einem      
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und      
Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind oder 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet nach § 2          
Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes zurückreisen und die unmittelbar vor         
Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf            
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik       
Deutschland und der betroffenen nationalen Regierung vor Ort besondere         
epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub        
in diesem Risikogebiet getroffen wurden (siehe Internetseite des Auswärtigen         
Amtes unter www.auswaertiges-amt.de sowie des Robert Koch-Instituts unter        
www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung der         
Verpflichtung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos eine         
Reisewarnung unter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/rei
se-und-sicherheitshinweise für die betroffene Region ausgesprochen hat, 

7. Personen, die im Rahmen der künstlerischen Berufsausübung auf der         
Grundlage vertraglicher Verpflichtungen im Land Berlin an Proben oder         
Veranstaltungen in Oper, Theater, Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negatives Testergebnis in Bezug auf              
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem          
elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache        
verfügen und sie dieses innerhalb von zehn Tage nach der Einreise dem            
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Die zu        

 

http://www.rki.de/


 

Grunde liegende Testung darf entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise          
vorgenommen worden sein oder muss bei der Einreise in die Bundesrepublik           
Deutschland vorgenommen werden. Der zu Grunde liegende Test muss die          
Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der         
Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Das    
Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise           
aufzubewahren. 

(4) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind 

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne     
des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den      
Frieden (PfP-Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der        
Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach        
Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder 

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen       
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort ihrer         
Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise            
gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur      
Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer        
Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen             
der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber           
zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei dem zuständigen         
Gesundheitsamt an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1.          
Das zuständige Gesundheitsamt hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach         
Satz 1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus können in begründeten Fällen durch das              
zuständige Gesundheitsamt Befreiungen von § 21 Absatz 1 Satz 1 zugelassen           
werden, sofern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange und         
epidemiologischer Aspekte vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine              
typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie        
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen.        
Die Person nach Absatz 2 bis 5 hat zur Durchführung eines Tests eine Ärztin,              
einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen nach           
Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2        
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten. 

 

https://www.rki.de/covid-19-tests


 

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, die sich nach ihrer Einreise in das Land                 
Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbringung befinden, soweit die        
Verpflichtungen nach § 21 Absatz 2 durch eine andere Stelle wahrgenommen          
werden. Die Unterbringung in behördlicher Betreuung hat unter Einhaltung der          
Vorgaben der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung und des jeweils         
zuständigen Gesundheitsamtes zu erfolgen.“ 

8. § 29 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„entgegen § 2 Absatz 1 Satz 4 die eigene Wohnung oder die gewöhnliche             
Unterkunft verlässt und kein triftiger Grund nach Absatz 3 Satz 1 vorliegt oder             
entgegen § 2 Absatz 1a Satz 1 beim Verlassen des Stadtgebiets von Berlin             
aus triftigem Grund einen Umkreis von 15 Kilometern überschreitet und keine           
Ausnahme nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 vorliegt,“ 

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„entgegen § 2 Absatz 4 sich im öffentlichen Raum im Freien mit anderen als              
den dort genannten Personen gemeinsam aufhält und keine Ausnahme nach          
Absatz 5 oder § 13 Absatz 1a vorliegt,“ 

c) In Nummer 18 wird das Komma am Ende durch den Halbsatz „und keine             
Ausnahme nach § 13 Absatz 1a vorliegt,“ ersetzt. 

d) In Nummer 21 wird nach dem Wort „Satz“ die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ und                
nach dem Wort „und“ die Zahl „3“ durch die Zahl „4“ ersetzt. 

e) In Nummer 22 wird nach dem Wort „Satz“ die Zahl „4“ durch die Zahl „5“               
ersetzt. 

f) Nach Nummer 28 wird folgende Nummer 28a eingefügt: 

„28a. entgegen § 15 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder          
verantwortlicher Betreiber einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- und         
Abstandsregeln nicht gewährleistet,“ 

g) Nummer 34 wird wie folgt gefasst:  

„entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Dienstleistungsgewerbe im Bereich der           
Körperpflege oder Sonnenstudios für den Publikumsverkehr öffnet oder        
Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege oder eines Sonnenstudios        
anbietet und keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,“ 

h) Nummer 36a wird wie folgt gefasst: 

 



 

„entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 eine Fahrschule, eine Bootsschule, eine            
Flugschule oder eine ähnliche Einrichtung für den Publikumsverkehr öffnet         
oder Dienstleistungen einer Fahrschule, einer Bootsschule, einer Flugschule        
oder einer ähnlichen Einrichtung anbietet und keine Ausnahme nach Satz 2           
vorliegt,“ 

i) Nach Nummer 49 werden folgende Nummern 49a. und 49b. eingefügt: 

„49a. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 4 als Einreisende, Einreisender,           
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach § 2 Nummer          
17 des Infektionsschutzgesetzes sich einer Testung nicht oder nicht rechtzeitig          
unterzieht oder deren Ergebnis auf Verlangen dem zuständigen        
Gesundheitsamt nicht unverzüglich vorlegt, 
 
49b. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 5 als Einreisende, Einreisender,           
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach § 2 Nummer          
17 des Infektionsschutzgesetzes ein Testergebnis nicht für mindestens zehn         
Tage nach Einreise aufbewahrt,“ 
 

j) Nummer 52 wird wie folgt gefasst: 

„entgegen § 22 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 4               
oder Buchstabe b eine Bescheinigung nicht wahrheitsgemäß ausstellt,“ 
 

9. Die Anlage zur Verordnung ist mit „Anlage (zu § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1                
Buchstabe e)“ zu bezeichnen. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und           
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

  

 



 

Allgemeine Begründung 
 

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist in den           
Herbstmonaten innerhalb der Europäischen Union und nun auch in Deutschland          
wieder drastisch gestiegen. Auch wenn in einigen Staaten zwischenzeitlich aufgrund          
der getroffenen, zum Teil mit einschneidenden, Maßnahmen erfreuliche Rückgänge         
der Infektionszahlen zu beobachten waren, bewegen sich die Fallzahlen insgesamt          
jedoch weltweit und auch innerhalb der Europäischen Union auf einem sehr hohen            
Niveau. Da nach wie vor weder eine umfassende Immunisierung der Bevölkerung           
durch erste mittlerweile vorliegende Impfstoffe noch eine wirksame Therapie zur          
Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer Verstärkung des Infektionsgeschehens         
mit erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und einer           
möglichen Überlastung des Gesundheitssystems bei Einreisen aus Risikogebieten        
unvermindert fort. Insbesondere kann der weitere erhebliche Anstieg von         
Neuinfektionen eine beträchtliche Zahl von Behandlungsbedürftigen in den        
Krankenhäusern und einen starken Anstieg der Letalitätsrate zur Folge haben. Nach           
der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in           
Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende            
Situation. Es ist weiterhin eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in             
Deutschland zu beobachten.  
 

Der Anteil der COVID-19-Erkrankungen ist insbesondere in der älteren Bevölkerung          
sehr hoch. Teilweise kommt es zu einer diffusen Ausbreitung von          
SARS-CoV-2-Infektionen; auch hier sind Alten- und Pflegeheime stark betroffen.         
Insgesamt wird es immer schwieriger, dass Infektionsumfeld zu ermitteln, zum Teil ist            
das schon jetzt nicht mehr möglich. Die Zahl der intensivmedizinisch zu           
behandelnden COVID-19-Fälle hat sich innerhalb von nur anderthalb Monaten         
versechsfacht. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit         
der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen            
als sehr hoch ein. Diese Situation gebietet ein staatliches Handeln mit einer Vielzahl             
von Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte einschließlich der Verhinderung         
neuer Infektionseinträge aus dem Ausland, um der staatlichen Schutzpflicht für das           
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1             
des Grundgesetzes im erforderlichen Maße nachzukommen und dabei insbesondere         
auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem        
Gemeingut und damit die bestmögliche Krankenversorgung weiterhin       
sicherzustellen. Dies gilt umso mehr, als dass mittlerweile Mutationen des Virus mit            
möglichen pandemieverschärfenden Eigenschaften im Ausland aufgetreten sind,       
deren Eintrag es möglichst stark einzudämmen gilt (vgl. auch Beschluss der           
Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder        
vom 5. Januar 2021).  
 

Zugleich müssen weitere schwere Belastungen für die Wirtschaft und das soziale           
Miteinander möglichst weitgehend vermieden werden. Ziel der getroffenen        
Maßnahmen ist es auch, die Einschränkungen nur so kurz wie möglich, jedoch so             

 



 

lange wie erforderlich, in der jetzt festgelegten Intensität beizubehalten. Je später die            
Infektionsdynamik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind        
Beschränkungen erforderlich. 

 

Aufgrund des aktuellen, dynamischen Infektionsgeschehens in Deutschland muss        
weiterhin zusätzlich zu den fortgeltenden Einschränkungen im Inland sichergestellt         
werden, dass durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland keine neuen          
Infektionsherde im Inland entstehen. In der Sommerferien- und Reisezeit hat sich           
bereits gezeigt, dass sich neue Infektionsherde oftmals nach Einreise aus          
Risikogebieten bilden. Aus diesem Grund wurden bereits innerhalb der Europäischen          
Union die COVID-19-bedingten Reisebeschränkungen auf der Grundlage       
gemeinsamer Beschlüsse nur stufenweise und in engen Absprachen benachbarter         
Staaten gelockert. Einreise-Absonderungs-Pflichten werden dabei nach wie vor als         
Korrelat zur Lockerung von Ausgangsbeschränkungen betrachtet und in den         
Gremien der Europäischen Union als probates Handlungsinstrument der        
Mitgliedstaaten bewertet. Dass diese Vorsichtsmaßnahmen trotz des engen und         
vertrauensvollen Austauschs der Mitgliedsstaaten untereinander, eines      
gemeinsamen COVID-19-Meldewesens, eines dem Grunde nach weitgehend       
vergleichbaren Instrumentenkastens zur Eindämmung der Pandemie im jeweiligen        
Land in einem gemeinsamen Risikoraum erforderlich sind, zeigt den nach wie vor            
bestehenden Ernst der Lage.  

 
Das Land Berlin steht dabei nicht alleine, sondern ist Teil der gemeinsamen            
bundesweiten Anstrengung bei der Bekämpfung der Pandemie. Die getroffenen         
Einschränkungen stehen daher in einer Linie mit den am 05. Januar 2021 durch             
Bundeskanzlerin und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder       
vereinbarten Maßnahmen.  
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